
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Zentrale Dienste und Ratsarbeit 

Verfasser/in Birgit Dietschet 

Vorlage Nr. 103/2021 

Datum 10.05.2021 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Gemeinderat öffentlich-Beschluss 20.05.2021  

 

 

 

Betreff: 

 

Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und sonstigen 

Zuwendungen gemäß § 78 Abs. 4 GemO 

 

 

Anlagen: 

 

---    

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Umwidmung eines Teilbetrags von 30.000€ einer vom Gemeinderat am 

19.11.2020 genehmigten Spende über insgesamt 50.000€ wird zugestimmt. 

 

2. Der Annahme einer Spende über 20.000€ zur weiteren Unterstützung des „Runden 

Tisch Klima“ wird zugestimmt. 
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Personelle Auswirkungen: 

 

-keine-    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
-keine- 

 
 

 

Begründung: 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19. November 2020 ist eine Spende über 50.000€ 

genehmigt worden. Ein Teilbetrag der Fördersumme über 30.000€ war für Schulprojekte 

vorgesehen. Dieser Teilbetrag soll vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie und der 

daraus resultierenden Prioritätenverschiebung für die Moderation des „Runden Tisch 

Klima“ (RTK) umgewidmet werden. 

 

Zur weiteren Unterstützung des „Runden Tisch Klima“ werden für die Moderation sowie 

für Sachkosten der Kommunikationsmaßnahmen für das Jahr 2021 weitere € 20.000 zur 

Verfügung gestellt.  

Gemäß § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

nach § 1 Abs. 2 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und 

annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 

Abs. 2 beteiligen. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer 

Zuwendung obliegen ausschließlich dem Bürgermeister sowie den Beigeordneten. Über 

die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat. 

 

Die für die Moderation des Runden Tisches Klima im Haushalt zur Verfügung gestellten 

Mittel in Höhe von rund 5000 € werden hierdurch nicht benötigt. 

 

Es wird um Genehmigung einer Umwidmung über 30.000€ und der Annahme der Spende 

über 20.000€ gebeten. 

 

 

 

 

 

Thomas Wache 

Fachbereichsleiter 

 

 


